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ginnt die erhabenen Reize eine alpinen
Winterlandschaft mehr zu würdigen als früher. Der
aus Norwegen bei uns eingeführte Ski
ermöglicht den winterlichen Besuch unserer
Hochgebirge zu ausgedehnten Gletscher- und
Paßwanderungen, während jung und alt auf natürlichen

oder künstlich angelegten Schütt- und
Eisbahnen mit allen möglichen Vehikeln (Fahrzeugen)
und Geräten den winterlichen Sport Pflegt.

Es ist gut, daß das Bedürfnis nach

Bewegung im Freien während der Winterszeit
weitere Kreise ergriffen hat und daß der Wert
aller dieser winterlichen Vergnügen richtig
eingeschätzt wird; bilden sie doch ein Gegengewicht
zu den durch das moderne Kulturleben nnd
die zahllosen Veranstaltungen in geschlossenen
Räumen verursachten Schädigungen unserer
Gesundheit.

Die Bewegung im Freien in der kalten,
anregenden Winterluft ist ein mächtiges Mittel
zur Beförderung des Stoffwechsels. Die kalte
Lust wirkt schon an nnd für sich als starker
Reiz auf unser ganzes Nervensystem,
veranlaßt eine stärkere Durchblutung der Haut
und befreit dadurch unsere innern Organe,
vorzugsweise die Bauchorgane, von der oft in ihr
vorhandenen Blutfülle. Gesellt sich dazu noch
energische Bewegung, so ist die Wirkung noch
eine viel anhaltigere. Die eingeführten
Nahrungsstoffe werden rascher und vollständiger
verbrannt und in ihre Endprodukte umgesetzt,
deren Ausscheidung durch den raschern
Blutumlauf befördert wird. Durch die gesteigerte
und vertiefte Atemtätigkeit wird auch die
Sauerstoffversorgung des Blutes eine bessere. Durch
all dies wird der Appetit gesteigert, der
Bewegungsdrang gefördert, der Körper abgehärtet
und gegen krankmachende Einflüsse gefestigt und
widerstandsfähiger gemacht.

Diese wohltätigen Wirkungen treten aber nur
ein, wenn ein gewisses Maß bei der Ausübung
der winterlichen Sportarten beachtet wird. Da,
wo der Ehrgeiz sich in übertriebenem Maße
einmischt und die Sucht, es allen andern zuvor
zu tuu, zur alleinigen Triebfeder des winterlichen

Vergnügens wird, können Schädigungen
eintreten, umso mehr, wenn unzweckmäßige
Lebensweise, unrichtige Bekleidung und
vermehrter Alkoholgenuß mithelfen.

Auch die körperlich Schwachen sollten mit
Vorsicht an die Ausübung des Wintersports
gehen. Man muß zeitlich und räumlich mit
kleinen Leistungen anfangen und erst, wenn
der Körper sich diesen angepaßt hat, zu größern

Aufgaben schreiten. Der von Anfang an
Gesunde und Kräftige darf sich manches erlauben,
was dem Schwachen schädlich wäre. Bei eigentlichen

Kraukheitszustäuden, Herzfehlern, Lungen-
kraukheiten, Anlage zu Gelenkrheumatismus und
vielen andern Uebeln, soll ohne ärztlichen Rat
kein Wintersport getrieben werden.

Die gesunde Jugend schicke man aber auch
im Winter viel ins Freie und lasse sie schütteln,
schlittschuh- und skilaufen; es wird nur zu
ihrem Vorteil sein und ihr noch in spätern
Jahren zu gute kommen. Dr. A. Wär.

Staatskunde. (Fortsetzung).

3. Aufgaben des Staates.
8. Im allgemeinen. Der Staat hat

Aufgaben nach Innen und nach Außen. Im
Innern soll er die Ordnung aufrecht erhalten,
für das gemeinsame Wohl (die Wohlfahrt) sorgen
und die Freiheit und die Rechte des einzelnen
Bürgers schützen. Zur Ausführung dieser
Aufgaben entfaltet der Staat durch seine Behörden
eine rege Tätigkeit. Das an der Spitze stehende
Organ sorgt für einen geordneten Gang des
Staatswesens. Man nennt dieses Organ und
seine Tätigkeit die Regierung. Da die
Bestimmungen für die innere Ordnung und die
Rechte der Bürger einer Fortentwicklung und
Verbesserung fähig sind, so muß dafür gesorgt
werden, daß die Borschriften je nach Bedürfnis
abgeändert werden können. Die Tätigkeit der
Staatsorgane in dieser Beziehung nennt man
Gesetzgebung. Diejenigen Organe, welche
damit betraut sind, heißen die gesetzgeben-
denBehörden. Bei Gesetzesverletzungen sind
diese durch Behörden festzustellen und dem
Gesetze ist Genugtuung zu verschaffen; man nennt
diese Tätgkeit die Rech tspsleg e und die
Behörden, welche damit betraut sind, die rich ter -

lichenBehörden. Der Staat hat auch eine

große Tätigkeit zu entwickeln, um sich genügende
Mittel zu seiner Erhaltung zu verschaffen, für
den vorhandenen Staatsbesitz zu sorgen, die

Wohlfahrt zu fördern, die Armee tüchtiger zu
machen, überhaupt olle Einrichtungen, welche

zum gemeinsamen Nutzen durch die Gesetzgebung
vorgesehen sind, durchzuführen und zu besorgen.
Man nennt diese wichtige und umfangreiche
Tätigkeit die Verwaltung und die damit
beauftragten Behörden die Verwaltungsorgane

oder-Behörden. Gewöhnlich wird
auch die Regierung zur Verwaltung gerechnet.
Man kann demnach die Staatstätigkeit in drei



grcoße Abteilungen zerlegen; in Gesetzgebung,
Rechtspflege und Verwaltung. Nach
amßen wahrt der Staat die Beziehungen zu
amdern Staaten, sucht das friedliche
Einverständnis zu pflegen und nötigenfalls ungerechtfertigte

Eingriffe mit Hilfe seiner Armee
abzuwehren.

9. Die Gewalten trenn un g. Man ver-
lamgt vom heutigen Staat, daß nicht die
gleichen Behörden, die regieren und verwalten, auch
diie Rechtspflege und die Gesetzgebung besorgen,
somdern daß für jede dieser drei Tätigkeiten
besondere Organe bestehen, daß also die gesetz-

Meine Auslandreise im Sommer 1911.

Von Eugen Sutermeister. (Forts.)

Am selben Tag war um 4 Uhr großes Festessen

in Ban's Gesellschaftshaus mit ungefähr
500 Personen, das bis (U/z Uhr dauerte. Ich
hatte heute die große Freude, den trefflichen,
eifrigen und warmherzigen Direktor der Taub-

ver kieaermeiertani,
von 6ehör!osen am Hamburger raubstummenkongress ausgeführt.

gebende, richterliche und verwaltende Gewalt
getrennt seien, ohne daß der Zusammenhang
gzestört wird. Diese Trennung ist im großen
umd ganzen in den heutigen Staaten
durchgeführt.

10. Die Selbstverwaltung. Der Staat
mberbindet nicht immer seinen Organen die ge-
scamte Staatstätigkeit, sondern hat Gemein-
nvesen, welche ihm einen Teil seiner Tätigkeit
mbnehmen und selbst besorgen. Im Bundes-
sttaate sind es die Gliedstaaten, denen ein großer
Weil der staatlichen Aufgaben zur selbständigen
^Durchführung zufällt; im fernern sind es namentlich

kleine Bezirke und die Gemeinden, welchen
im bestimmtem Umfange die freie Entfaltung
iihrer Tätigkeit anheimgegeben ist. (Forts, folgt.)

stummenanstatt zu Trier, Herrn Huschens,
kennen zu lernen.

Um 7 Uhr begann der große Festabend in
Clausen's Etablissement. Zuerst wurde der
folgende Prolog! von einem Hörenden
vorgetragen, den der gehörlose Redaktor der

Hamburger „Neuen Zeitschrist für Taubstumme",
Herr G. Metelmann, verfaßt hatte.

KIn sreuäevoil „willkommen" grüßt Such laut entgegen,
Luch lieben Säften all im weiten ftunä;
was ihr an ftrbeit plant, cias weihe reicher Zegen —
voch heute lache fröhlich herz unä Munä! —
was leichtbeschwingte Sreuäenstunäen geben,
Senleßen wir mit Zubel, Dank unä Lust;

Prolog — Eröffnungsrede, Einleitungsrede.


	Staatskunde [Fortsetzung]

